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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1979

Norm

ABGB §812 E

ABGB §812 H

AußStrG §9 E5

AußStrG §174 C1

Rechtssatz

Ist der Einantwortungs(Mantel)beschluß infolge wirksamen Zustellungs- und Rechtsmittelverzichtes der Parteien

rechtskräftig, so kann nach Erlassung und Zustellung des Beschlusses durch die Antragstellung auf Nachlaßseparation

der Nachlaßgläubiger weder Parteistellung noch ein Rekursrecht erlangen.
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